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Feuerwehrbeschaffungskartell zulasten der Städte und Gemein-
den 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) hat uns am 11. 
Februar 2011 darüber informiert, dass das Bundeskartellamt am 10. 
Februar 2011 Bußgelder in einer Gesamthöhe von 20,5 Mio. Euro 
gegen drei Hersteller von Feuerwehrlöschfahrzeugen unter anderem 
wegen verbotener Preisabsprachen zulasten von Kommunen ver-
hängt hat. Insoweit sind die Kommunen wegen ihrer im Feuerwehr-
bereich nahezu gegebenen Monopolsituation besonders betroffen. 
 
Bei den drei Unternehmen handelt es sich um die Albert Ziegler 
GmbH & Co. KG, Giengen an der Brenz, die Schlingmann GmbH 
& Co. KG, Dissen, sowie die Rosenbauer-Gruppe mit Standorten 
in Luckenwalde und Leonding/Österreich. Gegen einen vierten 
Hersteller wird das Verfahren noch fortgeführt. Das Bundeskartellamt 
verhängte außerdem ein Bußgeld gegen einen Wirtschaftsprüfer we-
gen dessen Mitwirkung am Kartell. 
 
Die am Kartell beteiligten Unternehmen haben seit mindestens 2001 
verbotene Preis- und Quotenabsprachen praktiziert und den Markt 
für Feuerwehrlöschfahrzeuge in Deutschland untereinander aufge-
teilt. Vielen Kommunen ist dadurch ein großer finanzieller Schaden 
entstanden. 
 
Die vier Mitglieder des Kartells haben sich gegenseitig über Jahre 
hinweg bestimmte Verkaufsanteile, so genannte „Soll-Quoten“, zu-
gestanden. Die Unternehmen meldeten ihre Auftragseingänge an 
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einen in der Schweiz ansässigen Wirtschaftsprüfer. Dieser erstellte 
daraus Listen, auf deren Basis die Einhaltung der vereinbarten Quo-
ten bei regelmäßigen Kartelltreffen am Züricher Flughafen überprüft 
wurde. Darüber hinaus haben die Unternehmen Erhöhungen ihrer 
Angebotspreise abgesprochen. 
 
Das Verfahren gegen die beteiligten Vertriebsleiter, aber auch gegen 
die Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzenden, wurde zum Zwecke 
einer strafrechtlichen Prüfung an die zuständigen Staatsanwaltschaf-
ten abgegeben. 
 
Für die Kommunen sind aus Sicht des DStGB folgende Punkte rele-
vant: 
 

- Die Kommunen sind die Geschädigten der Preisabsprachen. 
Sie haben wohl zumindest seit 2001 überhöhte Preise ge-
zahlt. 

- Da es sich bei den betroffenen Firmen praktisch um namhafte 
Hersteller von Feuerwehr-Löschfahrzeugen handelt, sind po-
tenziell alle Kommunen als Träger von Feuerwehren mit-
betroffen. 

- Die von den Herstellern akzeptierten Bußgelder von insge-
samt 20,5 Millionen Euro fließen in die Staatskasse und 
nicht in kommunale Kassen. Vielmehr werden die Beträge 
von 20,5 Millionen Euro vermutlich in die künftigen Preise der 
Hersteller einkalkuliert, so dass die Kommunen auch hierfür 
indirekt zahlen müssen. 

- Der DStGB verurteilt die Industrieabsprachen auf das Schärfs-
te und fordert für die Städte und Gemeinden finanzielle Un-
terstützung bei der Feuerwehrfahrzeugausstattung als Aus-
gleich für die Mittel, die nun in Höhe von insgesamt 20,5 Mil-
lionen Euro an den Kommunen in staatliche Kassen geflossen 
sind. 

 
Der DStGB hat uns gebeten, auch im Hinblick auf laufende Vergabe-
verfahren, mitzuteilen, wie weit in den letzten Jahren aufgrund von 
Ausschreibungsverfahren Verträge mit den genannten Herstellern 
abgeschlossen worden sind. Dazu bereitet die Geschäftstelle nach 
erfolgter Abstimmung mit dem DStGB und dessen Mitgliedsverbän-
den eine Umfrage vor. 
 
Im Übrigen sollte nach Ansicht des DStGB gegebenenfalls eine 
Sammel-Schadensersatzklage der betroffenen Städte und Ge-
meinden als Geschädigte des Kartells geprüft werden. Aufgrund der 
massiven Vergaberechtsverstöße zulasten der Kommunen sieht der 
DStGB hierfür zumindest auch die rechtlichen Möglichkeiten als ge-
geben an. 



3 

 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Mischa Woitscheck 
Geschäftsführer 
 


